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FRANKFURT, 7. Juli. Preisfrage: Zu
welchen Branchen gehören die Unterneh-
men Authentos, Aventis, Varetis und Velsa-
tis? Die Auflösung: Authentos ist die ehe-
malige Bundesdruckerei, Aventis hieß frü-
her einmal Hoechst und Rhône Poulenc
und ist in der Chemiebranche tätig, Varetis
gehört in die Telekommunikationsbranche.
Velsatis ist, leider reingefallen, gar kein Un-
ternehmen, sondern ein Modell des Auto-
mobilherstellers Renault.

Es fällt schwer, angesichts der zahlrei-
chen Namensänderungen der vergangenen
Jahre überhaupt noch den Überblick zu
behalten. Aus Texaco wurde Dea, Buch.de
wurde zu Mediantis, aus Veba/Viag wurde
Eon, aus dem Pharma-Großhändler Gehe
wurde Celesio, das Statistische Bundesamt
heißt jetzt Destatis – um nur einige Beispie-
le zu nennen. Ursachen für neuen Unter-
nehmensmarken waren dabei Fusionen,
Ausgliederungen – die Chemiesparte von
Henkel heißt jetzt Cognis –, rechtliche An-
forderungen oder aber schlicht der

Wunsch, sich einmal einen neuen Anstrich
zu geben.

Letzteres trifft beispielsweise auf den
amerikanischen Philip-Morris-Konzern zu,
der nun unter dem Namen „Altria“ fir-
miert. Das Unternehmen wollte nicht mehr
ausschließlich mit Zigaretten in Verbin-
dung gebracht werden. Infolge einiger
Übernahmen – unter anderen von Miller,
dem Kekshersteller Nabisco und von Kraft
– war aus dem Tabak- ein Nahrungsmittel-
konzern geworden, und das sollte auch
nach außen deutlich werden.

Auch den Managern der britischen Post
erschien die Marke „Royal Mail“ nicht
mehr zeitgemäß. Mit ihrem neuen Namen
fielen die Briten allerdings vor zwei Jahren
gehörig auf die Nase. „Consignia“, so die
Wortschöpfung, fiel bei der britischen Be-
völkerung durch, und das, obwohl rund 2
Milliarden Pfund für Marketing investiert
wurden. Nicht einmal eineinhalb Jahre spä-
ter war der Spuk schon wieder vorbei, und
die Post hieß wieder Royal Mail – für den

Rückzieher mußte nochmals rund eine hal-
be Million Pfund für Marketing aufgewen-
det werden. „Den traditionsbewußten Bri-
ten eine derart blutleere Worthülse zuzu-
muten, das konnte eigentlich nur schiefge-
hen“, kommentiert Oliver Börsch, Berater
bei Deekeling Identity & Change.

Zurückgekehrt zum alten Namen ist
auch das Chemieunternehmen Beiers-
dorf. Der Hersteller so großer Marken
wie Tesa (Klebebänder), Nivea (Kosme-
tik) oder Hansaplast (Wundpflaster) woll-
te sich ein neues Image geben. „Wir sind
nicht aus Bayern und auch nicht vom
Dorf“, wurde die Änderung des Namens
Beiersdorf in BDF mit drei gewaltigen
blauen Punkten für die Sparten begrün-
det. Mit diesem neuen Namen konnte
aber niemand etwas anfangen. Man kehr-

te also schnell wieder zu dem bekannten
Beiersdorf zurück.

Ähnliche Kapriolen gab es in den vergan-
genen Monaten in der Beratungsbranche.
Ausgangspunkt der zahlreichen Namens-
änderungen in der Branche war die Forde-
rung der amerikanischen Börsenaufsicht

SEC, Prüfungs- und Beratungsgeschäft zu
trennen. So wurde beispielsweise der Bera-
tungszweig der KPMG ausgegliedert und
heißt heute „Bearing Point“, aus Ander-
sen-Consulting wurde „Accenture“. Wäh-
rend hier der Namenswechsel vergleichswei-
se reibungslos vonstatten ging, hatten ande-
re Anbieter der Branche weniger Glück
mit ihrer neuen Marke.

Der Beratungszweig von Price Water-
house Coopers hattte gerade mit viel Auf-
wand eine Kampagne gestartet, mit der die

neue und selbst intern heftig umstrittene
Marke „Monday“ bekannt gemacht werden
sollte, da wurde PWC-Consulting von IBM
übernommen und ist in IBM Consulting
aufgegangen. Deloitte & Touche hatte die
Trennung der Beratung von der Wirt-
schaftsprüfung beschlossen und sich in

Braxton umbenannt. Dann kam das Ma-
nagement-buy-out der Beratersparte doch
nicht zustande, die Trennung von den Prü-
fern wurde abgesagt und der Name „Brax-
ton“ gleich wieder begraben.

„Monday“ wäre dabei eines der wenigen
Beispiele für eine Unternehmensbezeich-
nung gewesen, die der realen Welt ent-
stammt. Die weitaus größere Zahl der neu-
en Unternehmensmarken sind dagegen rei-
ne Kunstprodukte, die in Spezialagenturen
wie Nomen (Düsseldorf) oder Gotta (Ba-

den-Baden) erdacht werden. „Eine Mo-
deerscheinung wie die Schlaghose“, meint
Andreas Unger, ManagingPartner bei der
Unternehmensberatung Enterprise IG. Al-
lerdings haben Kunstnamen auch handfe-
ste Vorteile. „Ein Unternehmensname
muß mehrere Anforderungen erfüllen: Er
muß vom Wettbewerb differenzieren, wie-
dererkennbar und global einsetzbar sein“,
sagt Deekeling-Berater Börsch. Diese An-
forderungen seien mit Neuschöpfungen
leichter zu erfüllen als mit Begriffen aus
dem Alltag.

Die wichtigste Anforderung ist jedoch
mittlerweile eine juristische: Der Name
darf noch nicht geschützt sein. „Es gibt
kaum noch eine aussprechbare Buchstaben-
folge, die nicht schon irgendwo geschützt
ist“, so Börsch. Alltagsbegriffe sind über-
wiegend bereits vergeben, also entsteht ein
Zwang zu Kunstnamen. Die Neuschöpfun-
gen haben aber auch Vorteile: „Ein Kunst-
name ist ein unbeschriebenes Blatt und
kann durch Kommunikation mit den ge-
wünschten Assoziationen aufgeladen wer-
den“, sagt Börsch, selbst einer der Erfinder
des Namens „Eon“.

Entweder hilft dabei der Computer, in-
dem er zufällig Silben kombiniert, die an-
schließend auf Aussprechbarkeit hin ge-
prüft werden, oder der Blick ins Wörter-
buch. Viele Kunstnamen haben ihren Ur-
sprung im Lateinischen. Es folgen Work-
shops intern und mit dem Kunden, schließ-
lich bleiben etwa fünf Vorschläge, die den
Juristen zur Überprüfung vorgelegt wer-
den. „Wenn man Glück hat, ist einer der
Vorschläge noch nicht rechtlich geschützt“,
sagt Börsch.

Die juristische Prüfung eines neuen Na-
mens schlägt auch bei den Kosten beson-
ders zu Buche: Während ein neuer Name
für unter 100 000 Euro zu haben ist, gehen
die Anwaltskosten gerade bei Marken, die
global verwendet werden sollen, schnell in
die Millionen. „Gerade in Deutschland
sind die Regelungen hinsichtlich Warenzei-
chenprüfung und -registrierung besonders
streng“, sagt Berater Unger. Die juristi-
schen Schritte erforderten neben viel Geld
auch die mit Abstand meiste Zeit im Pro-
zeß der Namensfindung: „Das dauert häu-
fig mindestens 18 Monate.“

In der jüngeren Vergangenheit habe die
Nachfrage nach neuen Unternehmens-
namen allerdings spürbar nachgelassen, die
Zahl der Namensänderungen sei deutlich
zurückgegangen, hat Enterprise-IG-Part-

ner Unger beobachtet. Grund dafür ist
nicht allein die ebenfalls schrumpfende
Zahl von Unternehmensübernahmen und
-fusionen. „Die Flut der Kunstnamen ist
ein Kommunikations-Supergau“, sagt Dee-
keling-Berater Börsch. Statt auf verwechsel-
bare Neukreationen setzen immer mehr
Unternehmen darauf, alte Markennamen

durch neues Design zu reaktivieren und
neu zu positionieren. Zumal es solche Na-
men mittlerweile auch gebraucht zu kaufen
gibt. Spezialagenturen wie Branders, Mar-
kenplatz.de oder Brandstock bieten abge-
legte Marken zum Discount-Preis an.

Manche lassen sich auch eine Hintertür
offen: Die ehemalige Bundesdruckerei in
Berlin traut ihrem neuen Namen Authen-
tos offenbar noch nicht so ganz. Im Internet
ist sie immer noch unter „bundesdrucke-
rei.de“ zu finden.

Ein bekannter Name verschwindet.   Foto Wonge Bergmann

„Was uns Rose heißt, wie es auch
hieße, würde lieblich duften.“

William Shakespeare (Romeo und
Julia)

„Wenn der Leib in Staub zerfallen,
lebt der große Name noch.“

Friedrich von Schiller (Das Sieges-
fest, Gedicht)

„Bei euch, ihr Herren, kann man das
Wesen gewöhnlich aus dem Namen
lesen.“
Johann Wolfgang von Goethe (Faust)

„Der Name Coca-Cola beschrieb die
Zusammensetzung des Produkts, der
Sinn von IBM (International Bu-
siness Machines) hat sich verloren,
Schweppes ist ein kaum aussprechba-
rer Name, Marlboro der Name eines
Ortes, Kodak ist Lautmalerei, Olida
ist ein Familienname. Aus dieser kur-
zen Beleuchtung bekannter Marken-
namen läßt sich der Schluß ziehen:
Um eine starke Marke zu schaffen,
kann man jeden (oder fast jeden) Na-
men benutzen. Er muß nur beibehal-
ten werden, damit er im Lauf der Zeit
den Sinn der Marke annimmt.“

Jean-Noël Kapferer (Die Marke –
Kapital des Unternehmens)

FRANKFURT, 7. Juli. Spätestens vom
Geschäftsjahr 2005 an müssen alle kapital-
marktorientierten Unternehmen in
Deutschland ihren Konzernabschluß nach
International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS, früher IAS) erstellen. Von
den mehr als 10 000 Unternehmen, die eu-
ropaweit unter diese EU-Vorschrift fallen,
werden nur etwa 200 Unternehmen die Er-
leichterungsregelung 2007 für US-Gaap-
Bilanzierer in Anspruch nehmen können.

Durch die EU-Verordnung soll die Un-
ternehmenstransparenz gesteigert wer-
den. Die Anwendung internationaler
Rechnungslegungsregeln führt unmittel-
bar zu einer Verbesserung der Vergleich-
barkeit und bildet für die Verwirklichung
des gemeinsamen europäischen Kapital-
marktes eine unerläßliche Voraussetzung.
Es gilt quasi als sicher, daß auch nichtkapi-
talmarktorientierte Unternehmen von
2005 an einen befreienden Konzernab-
schluß nach IFRS erstellen dürfen. Daher
ist von einer enormen Abstrahlungswir-
kung auf diese Unternehmensgruppe aus-
zugehen.

Das International Accounting Stan-
dards Board als regelsetzende Einrichtung
hat mit IFRS No. 1 „First-time adoption
of International Financial Reporting Stan-
dards“ seinen ersten Standard veröffent-
licht. IFRS 1 ersetzt die bisherige Interpre-
tation SIC 8 und tritt für Geschäftsjahre,
die am oder nach dem 1. Januar 2004 be-
ginnen, in Kraft. Eine vorzeitige Anwen-
dung wird empfohlen.

IFRS 1 kommt eine exponierte Stellung
zu. Dieser Standard betrifft nicht allein
die Änderung der bilanziellen Abbildung
eines isolierten Sachverhalts – wie etwa
die Bilanzierung des Goodwills. IFRS 1
legt vielmehr den Grundstein für die ge-
samte heutige und künftige Darstellung
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
eines Unternehmens nach IFRS. Diese Ba-
sis hat weitreichende Auswirkungen über
die externe Berichterstattung hinaus auf
das interne Berichtswesen, die IT-Syste-
me, Vergütungsmodelle, Kreditratings
und vieles mehr.

Nach IFRS 1 ist allein die rückwirkende
Anwendung derjenigen Standards in der
Eröffnungsbilanz vorgesehen, die am
Ende des aktuellen dargestellten Ge-
schäftsjahres (beispielsweise 31. Dezem-
ber 2005) in Kraft sind. Von diesem stren-
gen Grundsatz existieren sechs optionale
und drei verpflichtende Ausnahmen. Die
optionalen Ausnahmen, die sich alle auf
die IFRS-Eröffnungsbilanz beziehen, kön-
nen einzeln oder in freier Kombination ge-
wählt werden. Es sind dies:
(a) die Abbildung von Unternehmenszu-

sammenschlüssen im Jahresabschluß,
(b) der Ansatz von Zeitwerten oder die

Neubewertung zu „angemessenen Ko-
sten“ (deemed cost),

(c) die Bilanzierung von Leistungen an Ar-
beitnehmer (im wesentlichen Pensi-
onsrückstellungen),

(d) die Erfassung von Differenzen aus der
Fremdwährungsumrechnung im Kon-
zernabschluß,

(e) die Abbildung strukturierter Finanzin-
strumente sowie

(f) die Bilanzierung von Vermögenswer-
ten und Schulden von Tochterunter-
nehmen, assoziierten Unternehmen
sowie Gemeinschaftsunternehmen bei
zeitversetztem Übergang auf IFRS.

Langwierige Umbewertungen und eine
damit verbundene Vergangenheitsbetrach-
tung können nach dieser neuen Regel un-
ter anderem dadurch vermieden werden,
daß nach HGB abgebildete Unterneh-
menszusammenschlüsse und aus diesen re-
sultierende Firmenwerte beim Übergang
auf IFRS grundsätzlich nicht anzupassen
sind. So lebt auch ein nach HGB erfolgs-
neutral gegen das Eigenkapital verrechne-
ter Firmenwert in der IFRS-Eröffnungsbi-
lanz nicht wieder auf. Umständliche Adju-
stierungen des Sachanlagevermögens
durch Einführung der linearen Abschrei-
bung bei gleichzeitig längeren Nutzungs-
dauern können beispielsweise durch die
einmalige Neubewertung der Sachanlagen
vermieden werden.

Der Preis dieser zu begrüßenden Er-
leichterungen ist vor allem in Abstrichen
der Vergleichbarkeit zwischen Unterneh-
men auszumachen, die nicht denselben
Umstellungsstichtag wählen. Die zwi-
schenperiodische Vergleichbarkeit der Fi-
nanzdaten desselben Unternehmens wird
durch die Erleichterungen indes nicht be-
troffen. Zudem sieht IFRS 1 der Transpa-
renzmaxime folgend umfangreiche Erläu-
terungen im ersten IFRS-Abschluß sowie
den korrespondierenden Zwischenab-
schlüssen vor.

Neben den sechs optionalen Ausnah-
men schreibt IFRS 1 drei verpflichtende
Ausnahmen vom Grundsatz der rückwir-
kenden Anwendung in der Eröffnungsbi-
lanz vor. Diese betreffen die Ausbuchung
bestimmter finanzieller Vermögenswerte
und Schulden, die bilanzielle Abbildung
von Sicherungszusammenhängen (hedge
accounting) sowie den Umgang mit Schät-
zungen. Insbesondere letztere Ausnahme
schränkt den bilanzpolitischen Spielraum
im Rahmen der Eröffnungsbilanz ein.

Insgesamt wird der Übergang von HGB
auf IFRS mit dem neuen Standard erleich-
tert. Es sind allerdings nicht alle der im
vergangenen Jahr als Entwurf von IFRS 1
vorgeschlagenen Erleichterungen auch im
endgültigen IFRS enthalten. Das betrifft
insbesondere die in IFRS 1 neu aufgenom-
mene Verpflichtung, Vermögenswerte
und Schulden anzusetzen, die im Rahmen
der Erstkonsolidierung nach HGB dem
Grunde nach nicht angesetzt worden wa-
ren, sofern die internationalen Vorschrif-
ten ihren Ansatz vorgesehen hätten. Hier-
von sind neben selbsterstellten immateriel-
len Vermögenswerten vor allem solche Ge-
genstände betroffen, die mittels Finanzie-

rungsleasing genutzt wurden, und im
Zuge eines Unternehmenserwerbs im
HGB-Konzernabschluß in der Vergangen-
heit zugegangen sind.

Im Laufe dieses Jahres sowie in 2004
wird das IASB das Normensystem weiter-
hin erheblich überarbeiten und ergänzen.
Diese Änderungen werden automatisch
Rückwirkungen auf den Übergang von
HGB auf IFRS haben, da die am aktuel-
len Bilanzstichtag gültigen IFRS bei der
erstmaligen Anwendung der Regelungen
maßgeblich sind. Für das Jahr 2005 sieht
das IASB jedoch keine Inkraftsetzung
neuer IFRS vor. Das heißt: Das Arbeits-
programm des IASB ist auf die EU-Ver-
ordnung abgestellt.

Die EU Kommission berät im Spätsom-
mer dieses Jahres erstmals über die Aner-
kennung einzelner Standards und Interpre-
tationen. Dieser europarechtlich bedeutsa-
me Anerkennungsprozeß ist in der EU-
Verordnung ebenso vorgesehen wie die of-
fizielle Übersetzung der IFRS und bisheri-
gen IAS in alle Amtssprachen der EU.

Bei der europaweiten Einführung der
IFRS handelt es sich nicht um eine bloße
Änderung der Rechnungslegungsgrund-
sätze, sondern um einen Meilenstein bei
der Schaffung und Integration eines euro-
päischen Finanzmarkts. Deshalb muß die-
se grundlegende Veränderung von der Un-
ternehmensführung gelenkt werden, da
sie sich auf das gesamte Unternehmen aus-
wirkt – sowohl auf das interne als auch auf
das externe Unternehmensumfeld. Neben
den Mitarbeitern und Anteilseignern wird
die Unternehmensleitung künftig gehal-
ten sein, in der gemeinsamen Rechnungs-
legungssprache „IFRS“ unter anderem
mit Kreditgebern, Analysten, Geschäfts-
partnern, Journalisten sowohl über das Fi-
nanz- als auch Nichtfinanzumfeld zu kom-
munizieren.

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, daß
sich ein integrierter Umstellungsprozeß
auf IFRS leicht über einen Zeitraum von
18 Monaten oder mehr erstreckt; weniger
komplexe Umstellungen nehmen im Regel-
fall zwischen sechs und zwölf Monate in
Anspruch. Durch eine frühzeitige Umstel-
lung besteht die Chance, aufgrund des
Zeitvorteils kritische Fragestellungen
rechtzeitig zu erkennen, eventuelle Proble-
me der IFRS-Umstellung in den Griff zu
bekommen und die besten Lösungen im-
plementieren zu können. Derzeit unter-
schätzen die meisten Unternehmen noch
den finanziellen und personellen Auf-
wand, mit dem eine Umstellung auf IFRS
verbunden ist. Zugleich werden auch die
sich aus der Umstellung ergebenden Chan-
cen noch ignoriert oder nur unzureichend
wahrgenommen.

 Professor Dr. Sven Hayn, CPA, ist Partner der
Ernst & Young AG und leitet die IFRS-Gruppe im
National Office.

Gerd W. Stürz, WP/StB leitet als Vorstandsmit-
glied der Ernst & Young AG den Bereich Wirt-
schaftsprüfung und prüfungsnahe Beratung.

Was ist ein Name?
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„Ein Unternehmensname muß
vom Wettbewerb differenzieren,

wiedererkennbar und global
einsetzbar sein.“


